
Produkte  (s. Entscheidungsbaum 
für Produkte) 

Voraussichtlich muss das BFSG 
nicht beachtet werden. 

Was bieten Sie an?

Ist Ihr Angebot an Verbraucher 
gerichtet (B2C)?

Beschäftigen Sie 10 oder 
mehr Mitarbeitende?

Ist Ihre Dienstleistung: 

• ein Onlineshop, Onlinebuchung o. 
sonstige Onlineanwendung, die in 
Verbindung mit dem Abschluss 
eines Verbrauchervertrags steht?;

• ein elektronischer 
Kommunikationsdienst;

• eine Online Anwendung im 
Zusammenhang mit 
Personenbeförderungsdiensten;

• eine Bankdienstleistung für 
Verbraucher;

• ein E-Book o. dafür bestimmte 
Software.

Dienstleistungen

Voraussichtlich muss das BFSG 
beachtet werden. 

Macht Ihr Unternehmen einen 
Jahresumsatz > 2 Mio. Euro oder 

beläuft sich die Jahresbilanzsumme 
> 2 Mio. Euro?

BFSG-Entscheidungsbaum: Gilt das Gesetz für Ihre Dienstleistungen?

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

JANEIN



Dienstleistungen (s. Entscheidungsbaum 
für Dienstleistungen) 

Voraussichtlich muss das BFSG 
nicht beachtet werden. 

Was bieten Sie an?

Sind Sie Hersteller, Einführer oder 
Händler?

Wird es nach dem 28. Juni 2025 in den 
Verkehr gebracht?

Ist Ihr Produkt ein: 

• Hardwaresystem für 
Universalrechner für Verbraucher 
oder ein dafür bestimmtes 
Betriebssystem (z.B. 
PC/Notebook/Desktop); 

• Zahlungsterminal 
(Selbstbedingung), inkl. Soft- oder 
Hardware;

• Geld- , oder Check-In-Automat 
oder ein interaktives Terminal zur 
Bereitstellung von Informationen;

• interaktives Verbraucherendgerät 
für Zugang zu 
Telekommunikationsdiensten (z.B. 
Smartphone, Router/Modem) 
oder zu audiovisuellen 
Mediendiensten (z.B. SmartTV);

• E-Book-Lesegerät?

Produkte

Voraussichtlich muss das BFSG 
beachtet werden. 

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

BFSG-Entscheidungsbaum: Gilt das Gesetz für Ihre Produkte?
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